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Antwort der Verwaltung – Amt für Gebäude- und Beteiligungsverwaltung: 
 
 
Vorbemerkung: 
Die sogenannten „Altanschließer-Fälle“ betrifft die Grundstücke, die zu DDR-Zeiten an  
einen betriebsfertigen öffentlichen Abwasserkanal angeschlossen wurden. Aufgrund der 
ergangenen Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Frankfurt/O und der daraufhin  
im Jahre 2003 vorgenommenen Änderung des Kommunalabgabengesetzes Brandenburg 
wurden in einigen Kommunen die Grundstückseigentümer rückwirkend zu 
Kanalanschlussbeiträgen herangezogen.  
 
In der Stadt Luckenwalde sind die zuvor beschriebenen „Altanschließer“ nicht zu 
Kanalanschlussbeiträgen herangezogen worden.  
 
Zu 1. 
Wegen des mangelnden Handlungsbedarfs gibt es in der Stadtverwaltung Luckenwalde  
keine Stelle, die sich mit Altanschließer-Fällen befassen muss. Welche Zuständigkeit in  
anderen Verwaltungen oder Zweckverbänden besteht, entzieht sich meiner Kenntnis. 
 
Zu 2: 
Nein.  
 
Zu 3.: 
Luckenwalder Eigentümer sind nicht geschädigt und haben demzufolge auch keine  
Ansprüche. 
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